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Satzung der
Gesellschaft der Förderer der

Hochschule für Musik in Nürnberg e.V.

Präambel

Bisher gab es in Nürnberg zwei Vereinigungen, die
sich zur Aufgabe machten, das in der Stadt beste-
hende Institut für die Ausbildung von Berufsmusi-
kern zu fördern.

1977 wurde die Vereinigung der Freunde und
Förderer des Meistersinger-Konservatoriums e.V.
gegründet, die im Jahr 2000, nach der Umwandlung
des Konservatoriums in eine Musikhochschule, zum
Förderverein der Musikhochschule Nürnberg e.V.
wurde.

Etwa zur gleichen Zeit der Musikhochschul-
Gründung wurde 1999 eine Gesellschaft der
Freunde und Förderer der Musikhochschule in
Nürnberg e.V. geschaffen.

Beide Vereine hatten, bei gleichartigen Aufgaben-
stellungen und ähnlichen Handlungsakzenten, die
deklarierten Ziele, die neue Hochschule ideell,
finanziell und in der Außenwirksamkeit zu unterstüt-
zen.

In mehreren Gesprächen der beiden Vereinsvor-
stände wurde deutlich, daß es sinnvoll und gewiss
künftig ertragreicher ist, einheitlich und gemeinsam
zu handeln.

So ist die vorliegende Satzung das Ergebnis der
Bemühungen beider Institutionen, ihre gleichsinni-
gen Bestrebungen um die Förderung der neuen
"Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg, Abtei-
lung Nürnberg" künftig gemeinsam in einem ver-
bindlichen rechtlichen Rahmen zu verwirklichen.

Den Vorstandsmitgliedern beider Förderinstitutio-
nen liegt sehr daran, dass die zahlreichen Mitglie-
der in beiden Vereinen und all die, die mit wach-
sendem Interesse und zunehmendem Wohlwollen
die Arbeit der Musikhochschule in Nürnberg beob-
achten, die Verschmelzung beider Vereine als posi-
tives und zukunftsweisendes Signal wahrnehmen.

Jürgen Harries Prof. Dr. Reiner Gast

§1
Name, Sitz, Geschäftsjahr

(1) Der Verein führt den Namen

Gesellschaft der Förderer der Hochschule für
Musik in Nürnberg,

nach der beabsichtigten Eintragung in das Vereins-
register mit dem Zusatz e.V.

(2) Der Sitz des Vereins ist Nürnberg.

(3) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§2
Aufgabe und Zweck

Zweck des Vereins ist es, an der Hochschule für
Musik Nürnberg-Augsburg Abteilung Nürnberg
1. begabte und förderungswürdige Studierende

und Absolventen in begründeten Fällen zu un-
terstützen,

2. zur sachlichen, insbesondere räumlichen Ver-
besserung, zur Beschaffung von Studienmate-
rialien und Instrumenten beizutragen, soweit
diese nicht aus öffentlichen Mitteln finanziert
werden können,

3. besondere künstlerische und pädagogische
Projekte oder Vorhaben zu unterstützen und
hierbei insbesondere die Verbindung zwischen
der Hochschule und der Kulturregion Nürnberg
zu fördern.

§3
Gemeinnützigkeit

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittel-
bar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts
"Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.

(2) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in
erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

(3) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungs-
mäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder
erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Ver-
eins.

(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem
Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unver-
hältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§4
Mitgliedschaft

(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche und
juristische Person werden.

(2) Die Mitglieder des Vereins gliedern sich in
- ordentliche Mitglieder (§ 6)
- Ehrenmitglieder (§ 4 (3).

(3) Zu Ehrenmitgliedern können Persönlichkeiten
ernannt werden, die die Ziele des Vereins in her-
ausragender Weise und nachhaltig fördern. Sie
werden vom Vorstand vorgeschlagen und von der
Mitgliederversammlung bestätigt.
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(4) Alle Mitglieder werden durch ihre Aufnahme
bzw. Ernennung auf die Satzung verpflichtet.

§5
Beginn und Beendigung der Mitgliedschaft

(1) Die Anmeldung zur Aufnahme in den Verein
muss schriftlich erfolgen. Über die Aufnahme ent-
scheidet der Vorstand. Über vom Vorstand abge-
lehnte Anmeldeanträge entscheidet die Mitglieder-
versammlung, sofern das aufzunehmende Mitglied
dies verlangt.

(2) Die Mitgliedschaft endet
a) durch schriftliche Austrittserklärung.

Diese ist nur zum Schluss des Geschäftsjah-
res zulässig und muss spätestens drei Mo-
nate vorher dem Vorstand schriftlich zuge-
gangen sein.

b) durch Ableben des Mitgliedes,
c) bei Personenvereinigungen durch die Been-

digung und bei juristischen Personen durch
den Verlust der Rechtsfähigkeit,

d) durch Ausschluss bei groben bzw. wieder-
holten Verstößen gegen die Satzung und die
Beschlüsse der Organe des Vereins, ferner
bei einem mehr als einjährigen Beitrags-
rückstand.

(3) Der Ausschluss erfolgt nach Anhörung des
Betroffenen durch Beschluss des Vorstandes Dem
Betroffenen ist die Ausschlussentscheidung unter
Angabe der Gründe schriftlich mitzuteilen. Der
Betroffene kann binnen eines Monats nach Zugang
des Ausschließungsbeschlusses beim Vorstand des
Vereins schriftlich Einspruch einlegen. Über den
Einspruch, der aufschiebende Wirkung hat, ent-
scheidet die nächste Mitgliederversammlung.

(4) Ein Mitglied hat beim Ausscheiden keinerlei
Ansprüche gegen das Vereinsvermögen.

§6
Rechte und Pflichten der Mitglieder

(1) Die ordentlichen Mitglieder sind zur Teilnahme
und Abstimmung bei den Mitgliederversammlungen
berechtigt, ebenso zur Stellung von Anträgen. Je-
des Mitglied hat eine Stimme.

(2) Die Mitglieder sind verpflichtet die Satzung ein-
zuhalten. Die Mitglieder sind gehalten Zweck und
Aufgabe des Vereins tatkräftig zu unterstützen.

(3) Die ordentlichen Mitglieder sind zur Leistung
eines Jahresbeitrages verpflichtet. Der Beitrag wird
mit dem Ende des ersten Monats jedes Geschäfts-
jahres fällig, bei Eintritt während des Geschäftsjah-
res binnen eines Monats. Die Zahlung des Mit-
gliedsbeitrags erfolgt durch Lastschrifteinzug von
einem vom Mitglied anzugebenden Konto.

(4) Die Höhe der Beiträge wird durch die Mitglieder-
versammlung beschlossen.

§7
Organe des Vereins

Der Verein gliedert sich in folgende Organe:
1. der Vorstand

2. der Förderausschuss
3. der Beirat
4. die Mitgliederversammlung

§8
Vorstand

(1) Der Vorstand setzt sich wie folgt zusammen:
1) Vorsitzender
2) ständiger Vertreter des Vorsitzenden
3) Leiter des Förderausschusses
4) Schatzmeister
5) Kontakter zur Hochschule für Musik
6) Leiter der Öffentlichkeitsarbeit

Nur der Vorsitzende, der ständige Vertreter des
Vorsitzenden sowie der Leiter des För-
derausschusses (Nr.1) ,2) und 3)) haben das Recht,
den Verein jeweils allein zu vertreten. Im lnnenver-
hältnis soll der ständige Vertreter des Vorsitzenden
nur bei Verhinderung des Vorsitzenden tätig wer-
den, bei dessen Verhinderung der Leiter des För-
derausschusses.

(2) Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des
Vereins im Rahmen der Satzung, soweit die Aufga-
ben nicht einem anderen Organ, einem Mitglied des
Vorstandes oder dem Förderausschuss übertragen
sind.

(3) Der Vorstand wird von der Mitgliederversamm-
lung auf die Dauer von drei Jahren gewählt. Er
bleibt nach seiner Amtszeit so lange im Amt, bis in
der folgenden Mitgliederversammlung ein neuer
Vorstand gewählt wird.

(4) Der Schatzmeister verwaltet die Vereinskasse
und führt Buch über die Einnahmen und Ausgaben
und die Vermögensrechnung. Zum Ende eines
jeden Geschäftsjahres hat er innerhalb von vier
Wochen eine Abrechnung zu erstellen und der
Mitgliederversammlung einen Kassenbericht zu
erstatten.

(5) Der Vorstand tritt nach Bedarf, jährlich minde-
stens zweimal, zusammen. Der Vorsitzende lädt zu
den Sitzungen des Vorstandes mindestens zehn
Tage vorher unter Angabe der Tagesordnung
schriftlich ein.

(6) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn minde-
stens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. Er
fasst seine Beschlüsse mit einfacher Stimmen-
mehrheit, bei Stimmengleichheit entscheidet die
Stimme des Vorsitzenden.

(7) Zu allen Vorstandssitzungen soll ein Vertreter
der Hochschule für Musik, den der Senat der Hoch-
schule für Musik aus seiner Mitte bestimmt, gemäß
Absatz 5 geladen werden, der kein Stimmrecht hat.

(8) Über den Verlauf der Vorstandssitzung wird eine
Niederschrift gefertigt.

(9) Eine Beschlussfassung im schriftlichen Umlauf-
verfahren ist zulässig, falls kein Mitglied des Vor-
standes widerspricht.

(10) Die Tätigkeit des Vorstandes ist ehrenamtlich.

§9
Förderausschuss
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(1) Der Förderausschuss besteht aus den drei
stimmberechtigten Mitgliedern des Vorstandes gem.
§ 8 Abs. 1 Nr.3) bis 5) und dem nicht stimmberech-
tigten Vertreter des Senats (§ 8 (7)).

(2) Der Förderausschuss tritt in jedem Semester
grundsätzlich zweimal zusammen, um über die
vorliegenden Förderanträge zu entscheiden.

Hierzu lädt der Leiter des Förderausschusses 7
Tage vorher unter Angabe der Tagesordnung
schriftlich ein.

(3) Der Förderausschuss entscheidet im Rahmen
seines Budgets (§ 12 Abs. 2 a, 3 b, 4) über einzelne
Fördermaßnahmen bis zu einer jeweiligen Höchst-
summe von 4.000,00 EUR. Bei Stimmengleichheit
im Förderausschuss entscheidet die Stimme des
Leiters des Förderausschusses.

(4) Über alle darüber hinaus gehenden Fördermaß-
nahmen entscheidet der Vorstand.

§10
Beirat

(1) Der Beirat besteht in der Regel aus 15 Mitglie-
dern, die nur natürliche Personen sein können, und
dem Vorstand (§ 8 Abs. 1 Nr. 1)-6)).

(2) Die nicht geborenen Mitglieder des Beirates
werden auf Vorschlag des Vorstandes von der
Mitgliederversammlung für die Dauer von 3 Jahren
gewählt.

(3) Der Rektor der Hochschule für Musik gehört
dem Beirat als geborenes Mitglied mit Stimmrecht
an.

(4) Der Beirat berät und unterstützt den Vorstand in
seiner Tätigkeit.

(5) Der Beirat tritt nach Bedarf auf Einladung des
Vorstandes zusammen. Die Einladung soll schrift-
lich mit einer Frist von mindestens zwei Wochen
erfolgen.

(6) Den Vorsitz im Beirat führt der Vorsitzende des
Vorstandes. Im Verhinderungsfall gilt § 8 Absatz 1
Satz 2 entsprechend.

(7) Der Beirat ist bei Anwesenheit von mindestens
der Hälfte seiner Mitglieder beschlussfähig.

(8) Eine Beschlussfassung des Beirats im schriftli-
chen Umlaufverfahren ist zulässig, wenn kein Mit-
glied des Beirats widerspricht.

(9) Die Tätigkeit des Beirates ist ehrenamtlich

§11
Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung beschließt die Richt-
linien für die Tätigkeit des Vereins. Sie ist neben
den in der Satzung sonst genannten Aufgaben
insbesondere für folgende Angelegenheiten zu-
ständig:
1. Entgegennahme des Jahresberichtes des Vor-

standes und des Kassenberichtes des Schatz-
meisters; Erteilung oder Verweigerung der Ent-
lastung

2. Beschlussfassung über die Beitragshöhe und
Genehmigung des Haushaltsrahmens für das
nächste Geschäftsjahr

3. Wahl und Abwahl der Mitglieder des Vorstandes
und des Beirates.

4. Wahl der Kassenprüfer.
5. Beschlussfassung über die Änderung der Sat-

zung sowie über die Auflösung des Vereins.
6. für die Entscheidung über Einsprüche gegen

abgelehnte Aufnahmeanträge und den Aus-
schluss von Mitgliedern.

(2) Die ordentliche Mitgliederversammlung wird vom
Vorsitzenden mindestens einmal im Jahr mit einer
Einladungsfrist von zwei Wochen und unter Be-
kanntgabe der Tagesordnung schriftlich einberufen.
Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung des
Einladungsschreibens folgenden Tag. Das Einla-
dungsschreiben gilt dem Mitglied als zugegangen,
wenn es an die letzte vom Mitglied dem Verein
schriftlich bekanntgegebene Adresse geschickt ist.

Eine außerordentliche Mitgliederversammlung
kann, wenn es das Interesse des Vereins dringend
erfordert, vom Vorsitzenden oder auf Antrag zweier
Vorstandsmitglieder oder auf schriftlichen Antrag
von mindestens einem Viertel der Mitglieder schrift-
lich und mit einer Einladungsfrist von einer Woche
einberufen werden; die Ladungsmodalitäten der or-
dentlichen Mitgliederversammlung gelten entspre-
chend.

(3) Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche
vor dem Tag der ordentlichen Mitglieder-
versammlung beim Vorsitzenden schriftlich bean-
tragen, dass weitere Angelegenheiten nachträglich
auf die Tagesordnung gesetzt werden.

Über Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, die
erst in der Versammlung gestellt werden, beschließt
die Mitgliederversammlung.

(4) Die Mitgliederversammlung ist unabhängig von
der Zahl der erschienenen oder vertretenen Mitglie-
der beschlussfähig, soweit gesetzlich zulässig.

(5) Ein Mitglied kann sich in der Mitgliederver-
sammlung durch ein anderes Vereinsmitglied bei
der Stimmabgabe durch schriftliche Vollmacht ver-
treten lassen. Jedes Mitglied kann jedoch nur ein
anderes Mitglied vertreten.

(6) Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden
mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden
und gemäß Abs. 5 vertretenen Mitglieder gefasst,
soweit nicht das Gesetz oder diese Satzung andere
Mehrheiten vorsehen.

(7) Wahlen und Abstimmungen sind offen, sofern
hiergegen keine Einwendung in der Mit-
gliederversammlung erhoben wird.

(8) Bei Wahlen ist gewählt, wer die Mehrheit der
abgegebenen gültigen Stimmen zu verzeichnen hat.
Kommt im ersten Wahlgang eine Mehrheit nicht
zustande, so entscheidet eine sofort vorzunehmen-
de Stichwahl zwischen den beiden Personen, die im
ersten Wahlgang die meisten Stimmen zu verzeich-
nen hatten. Sollte die Stichwahl Stimmen-gleichheit
ergeben, wird die Wahl einmal wiederholt. Bei er-
neuter Stimmengleichheit entscheidet das Los.
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(9) Über den Verlauf der Mitgliederversammlung
und die gefassten Beschlüsse wird eine Nieder-
schrift gefertigt, die vom Vorsitzenden und einem
jeweils zu bestimmenden Schriftführer zu unter-
schreiben ist.

§12
Mitgliedsbeiträge und Spenden

(1) Der Verein finanziert seine satzungsgemäßen
Aufgaben aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden.

(2) Die eingehenden Mitgliedsbeiträge werden im
Rahmen der satzungsgemäßen Zwecke wie folgt
verwendet:

a) 40 % der Mitgliedsbeiträge werden dem
Förderausschuss zur Abwicklung von ein-
zelnen Fördermaßnahmen gemäß § 9 zu-
gewiesen.

b) über die weiteren 60 % der Mitgliedsbeiträge
und deren Verwendung beschließt der Vor-
stand (§8).

(3) Über die Verwendung von eingehenden Spen-
den beschließt der Vorstand (§8), sofern die Spen-
de nicht

a) zweckgebunden für einzelne vom Verein
geplante Maßnahmen bzw.

b) zweckgebunden für die Arbeiten des För-
derausschusses im Rahmen von dessen
Aufgaben

gewidmet wurde.

(4) Der Schatzmeister informiert den Leiter des
Förderausschusses über die dem Förderausschuss
zur Verfügung stehenden Mittel,

a) soweit sie aus Mitgliedsbeiträgen gemäß
Absatz 2 entspringen- 1 Monat nach Einzie-
hung der Mitgliedsbeiträge und

b) über zweckgebundene Spenden unverzüg-
lich nach deren Eingang.

§13
Satzungsänderungen

(1) Eine Satzungsänderung ist nur in einer ordentli-
chen Mitgliederversammlung zulässig.

(2) In der Ladung sind die beantragten Sat-
zungsänderungen im Wortlaut wiederzugeben. Eine
Begründung zur Änderung soll beigefügt werden.

(3) Die Änderung der Satzung bedarf einer Mehrheit
von drei Viertel der abgegebenen gültigen Stimmen.

(4) Der Vorstand wird ermächtigt, Satzungsände-
rungen, die vom Registergericht oder von dem
Finanzamt aus Rechtsgründen für erforderlich ge-
halten werden, selbst zu beschließen und anzumel-
den.

§14
Auflösung des Vereins

(1) Für die Auflösung des Vereins gelten die Be-
stimmungen des § 13 (1), (3) entsprechend.

(2) Im Falle der Auflösung des Vereins werden die
noch unerledigten Angelegenheiten durch den
Vorstand abgewickelt.

(3) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall
steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des
Vereins an die Stadt Nürnberg zur unmittelbaren
und ausschließlichen Verwendung für gemeinnützi-
ge Zwecke im Sinne dieser Satzung.

§15
Übergangsbestimmungen

Für eine Übergangsphase bis einschließlich Som-
mersemester 2004 können auch Studierende, die
noch vor Gründung des Zweckverbandes vom
16.04.1998 ihr Studium am Meistersinger-
Konsvervatorium begonnen haben und nicht in die
Hochschule für Musik NümbergAugsburg überführt
wurden, im Sinne der Zwecke der Satzung geför-
dert werden.

§16
Rechtsverweisung und Gerichtsstand

(1) Soweit und solange durch die Satzung keine
Regelungen getroffen werden, finden die Vor-
schriften des BGB Anwendung.

(2) Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist Nürnberg.
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